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ren erhoben. Umgelegt werden 
weiterhin die anfallenden Gesamt-
kosten für Kanäle und Kläranlagen. 
Neu ist die Aufteilung und Neubemes-
sung nach dem unterschiedlichen 
Anfall von Schmutz- bzw. Nieder-
schlagswasser. Dies folgt aus den ge-
wachsenen Ansprüchen an eine öko-
logische Wasserwirtschaft.
Die zur Zeit laufende Ermittlung und 
Ersterfassung der auf Ihrem Grund-
stück an die öffentliche Kanalisation 
angeschlossenen Grundstücksflächen 
bedarf Ihrer tatkräftigen Unterstütz-
ung. Dafür bedanke ich mich schon 
vorab herzlich bei Ihnen.
Die Grundlagen zur Einführung sind 
sehr umfangreich, deshalb wollen wir 
Ihnen umfassende Informationen und 
Erläuterungen an die Hand geben. In 
der roten Informationsbroschüre in-
formieren wir Sie umfassend über die 
einzelnen Verfahrensschritte und Hin.
tergründe. Die Details mit Ausfüllan-
leitungen für die Flächenermittlung 
und Selbstauskunft entnehmen Sie 
bitte dieser blauen Broschüre. 

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

bisher waren Sie es gewohnt, dass mit 
der jährlichen Verbrauchsabrechnung 
die Wasser- und Abwassergebühren 
einheitlich erhoben wurden.
Nach dem Urteil des Verwaltungsge-
richtshofs Baden-Württemberg (VGH) 
vom 11.03.2010 ist es rechtlich nicht 
mehr zulässig, die Kosten für Schmutz- 
und Niederschlagswasserbeseitigung 
durch eine einheitliche Abwasserge-
bühr zu erheben.
Die sogenannte gesplittete Abwasser-
gebühr muss aufgrund dieses VGH-
Urteils eingeführt werden. Wie die 
meisten Gemeinden im Land sind 
wir daher auch in unserer Kommune  
verpflichtet, Schmutz- und Nieder-
schlagswassergebühren getrennt zu 
erheben. Die Schmutzwassergebühr 
wird weiterhin nach dem Frisch-
wasserverbrauch berechnet. Die Nie-
derschlagswassergebühr wird nach 
der versiegelten Fläche pro Grund-
stück, anteilig zur gesamten bebauten 
bzw. befestigten Fläche unserer 
Gemarkung, erhoben.
Es werden keine zusätzlichen Gebüh-

Zusätzlich informieren wir Sie per-
sönlich. Hierzu dienten und dienen 
öffentliche Informationsveranstaltung-
en sowie Meldungen im Mitteilungs-
blatt und in der Presse. Im Mittelpunkt 
stehen hierbei insbesondere die 
Ermittlung der bebauten und befes-
tigten Grundstücksflächen sowie Ihre 
persönlichen Fragen. Gerne sind wir 
Ihnen beim Ausfüllen des Formulars 
behilflich.  
Deshalb bieten wir Ihnen zusätzlich zu 
den üblichen Öffnungszeiten des Rat-
hauses spezielle Sprechzeiten und An-
sprechpartner zur persönlichen oder 
telefonischen Beratung. Auch auf 
unseren Internetseiten erhalten Sie 
ausführliche Informationen und Hil-
fen.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und die 
rechtzeitige Rückgabe der Unterlagen.

Ihr Bernd Siefermann
Bürgermeister

Grußwort
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Satzungsrechtliche Grundlagen zur Einführung 
der gesplitteten Abwassergebühr
In Renchen wurden folgende anzuwendende Versiegelungsarten und Versiegelungsgrade 
für die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr festgelegt: 

Nummer 		  Versiegelungsart 			   Bemerkung 				    Berechnungsfaktor
Dachflächen
D1 			   • Standarddach 			   flach oder geneigt 			   1,0
D2 			   • Begrüntes Dach Bodenschicht 	 > 6 cm und < 30 cm 			   0,4
D3 			   • Begrüntes Dach Bodenschicht 	 > 30 cm 					     0,0
			   (auch Tiefgarage)
Befestigte und teilbefestigte Grundstücksflächen
B1 			   • Beton- oder Schwarzdecke 	 Asphalt, Beton o.ä. 			   1,0
			   • Pflaster mit Fugenverguss
			   • sonstige undurchlässige Flächen
B2 			   • Pflaster- oder Plattenbelag 	 mit enger Fuge 				    0,8
			   • sonstige teildurchlässige Flächen 	 Mineralgemisch o.ä.
B3 			   • Pflaster- oder Plattenbelag 	 mit offener Fuge				    0,4
			   • Porenstein
			   • Rasengitterstein
			   • Kies, Schotter, Schotterrasen
B4 			     Befestigte Flächen gelten als unversiegelt, sofern das darauf anfallende
			     Niederschlagwasser nicht auf die Straßenoberfläche gelangen kann 
			     und nicht über einen Einlauf an die Kanalisation angeschlossen ist.
Hinweis
•	 Für befestigte und teilbefestigte Flächen anderer Art gilt der Abrechnungsfaktor, der den genannten Versiegelungsarten in 	
	 Abhängigkeit vom	Wasserdurchlässigkeitsgrad am nächsten kommt. Weisen die Gebührenschuldner einen anderen 	
	 Abrechnungsfaktor nach, so kann im Einzelfall eine andere Klasse verwendet werden.

Sonderflächen
S1 			   • Baustelle 				    von Beginn des Vorhabens bis 	 0,0
								        spätestens zum tatsächlichen
								        Wasser- bzw- Abwasseranschluss
Unbefestigte Flächen
U1 			   • Rasen, Garten, Acker 								        0,0
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Nummer 	 Versiegelungsart 			    			   Berechnungsfaktor
Anlagen zur Niederschlagswassernutzung
N1 		  • 	Zisterne 							       • Minderung um 10 m2 der angeschlossenen,
			   ohne Hauswassernutzung					     reduzierten Fläche, je m3 Fassungsvolumen
			   (nur intensive gärtnerische Nutzung) 				    (aufgerundet auf volle 0,1 m3, Mindestvolumen 2,5 m3)
		  • 	Zisterne 							       • Minderung um 20 m2 der angeschlossenen,
			   mit Hauswassernutzung 						      reduzierten Fläche, je m3 Fassungsvolumen
			   (WC-Spülung und / oder Waschmaschine) 				   (aufgerundet auf volle 0,1 m3, Mindestvolumen 2,5 m3)
		  • 	Retentionsmulde 						      • 	Minderung um 10 m2 der angeschlossenen,
												            reduzierten Fläche, je m3 Fassungsvolumen
												            (aufgerundet auf volle 0,1 m3, Mindestvolumen 2,5 m3))
N2 		  • 	Versickerungsanlage 					     • 	Multiplikationsfaktor 0,2
			   oder Rigole mit Notüberlauf 					     für angeschlossene Fläche ab 100 m2

											           • 	Mindestvolumen 2,5 m3 pro 100 m2

												            der angeschlossenen, reduzierten Fläche
												            oder bei gewerblichen Anlagen mit einer
												            nachgewiesenen Überstauhäufigkeit von T ≥ 5 Jahren
												            (im Zuge der wasserrechtlichen Erlaubnis)
Hinweise
•	 Für Niederschlagswassernutzungsanlagen anderer Art gilt der Abrechnungsfaktor, der den genannten Versickerungs- und 		
	 Rückhalteanlagen	in Abhängigkeit der Funktion am nächsten kommt. Weisen die Gebührenschuldner einen anderen 		
	 Abrechnungsfaktor nach, kann im Einzelfall eine andere Klasse angesetzt werden.
•	 Für den Bau und Betrieb von Versickerungsanlagen/Rigolen sind die technischen Vorschriften zu beachten
	 (Vorreinigung durch Substrat, Versickerung über belebte Bodenzone).
•	 Die Minderung kann nur an den angeschlossenen Flächen in Abzug gebracht werden. 
	 Eine Verrechnung mit anderen Flächen ist nicht möglich.
•	 Im Gartenbereich werden befestigte Flächen bis 5 m2, z. B. Gartenlaube, und Wege bis zu einer Breite von 1 m nicht in der 		
	 Selbstauskunft dargestellt. Ausnahme: Wenn ein Kanalanschluss vorhanden ist.

Anlage Volumen Angeschlossene, reduzierte,
versiegelte Fläche

Minderung Veranlagte 
Fläche

N1 Zisterne
(gärtnerische Nutzung)

3 m3 180 m2 3 x 10 m2 = 30 m2 150 m2

N1 Zisterne
(Hauswassernutzung)

5 m3 210 m2 5 x 20 m2 = 100 m2 110 m2

N2 Versickerungsanlage
(mit Notüberlauf)

Mindestvol. 2,5 m3 pro 100 m2

angeschl., reduzierte Fläche
195 m2 0,2 x 195 m2 39 m2

Beispiele
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Die Selbstauskunft als wichtiger Schritt zur Einführung 

der gesplitteten Abwassergebühr! 

Zur Festsetzung der neu einzuführenden Niederschlagswassergebühr müssen 

sämtliche abflusswirksamen Flächen grundstücksgenau erfasst werden.

Die Kommune muss wissen:

•	 Stimmen die ermittelten Größen der versiegelten und

	 an die Kanalisation angeschlossenen Flächen mit der Realität überein?

• 	 Sind die dargestellten Flächen an die öffentliche Kanalisation angeschlossen

	 bzw. gibt es weitere angeschlossene Flächen?

Sie haben die Möglichkeit auf dem Selbstauskunftsbogen und dem Übersichtsplan 

Korrekturen vorzunehmen und die tatsächlichen Größen der angeschlossenen Flächen 

mitzuteilen. Bitte bestätigen Sie die Angaben mit Ihrer Unterschrift und senden das 

Formular an das Rathaus zurück. Die Rückläufe werden umgehend verarbeitet und 

geprüft. Weichen die gemeldeten Flächengrößen deutlich von den ermittelten Flächen-

größen ab und können Unstimmigkeiten nicht aufgeklärt werden, erfolgt eine Prüfung 

der Angaben vor Ort. 

Nicht nur die Bürger, sondern auch die Gemeinde Renchen selbst betrifft die neu 

eingeführte Niederschlagswassergebühr, denn die Verkehrswege befinden sich zum 

überwiegenden Teil im gemeindlichen Eigentum. Auch öffentliche Plätze, Schulen und 

sonstige Einrichtungen mit befestigten Flächen werden von der Gebühr eingeschlossen 

und wie private Grundstücke an den Kosten der Niederschlagswasserbeseitigung 

beteiligt.

Wir danken für Ihre Mitarbeit!



Was müssen Sie tun?
Jeder Grundstückseigentümer erhält 
für sein Grundstück die Unterlagen der 
aus den Luftbildern ermittelten Anga-
ben zu Flächen, Versiegelungsgraden 
und - falls möglich - Anschlussarten. 
Die Unterlagen beinhalten
· 	ein Luftbild Ihres Grundstücks,
· 	einen Übersichtsplan,
· 	einen Selbstauskunftsbogen 
	 mit tabellarischer Übersicht 
	 der abflusswirksamen Teilflächen
	 und Versiegelungsarten. 

Diese blaue Broschüre ist eine Ergän-
zung zu der roten Infobroschüre, die 
allgemeine Hintergründe und Verfah-
rensüberblick zur Einführung der ge-
splitteten Abwassergebühr beinhaltet.
Sie enthält Erklärungen, Ausfüllhilfen 
und Fallbeispiele, die Ihnen das Aus-
füllen des Selbstauskunftsbogens er-
leichtern sollen.
Weitere Einzelheiten zu Beratungs-
angeboten, Abgabefristen und Termi-
nen erfahren Sie im Anschreiben zu 
Ihren Selbstauskunftsunterlagen.

Die Flächen sind durchnummeriert. 
Anhand dieser Nummern lassen sich 
in der Tabelle des Selbstauskunfts-
bogens Fläche, Größe und Versie-
gelungsart, der aus den Luftbildern 
ermittelten Teilflächen, ablesen. Die 
korrespondierend bezifferten Flächen 
sind im Lageplan dargestellt. Bitte 
prüfen Sie für Ihr Grundstück die 
ermittelten Angaben für überbaute 
und befestigte (versiegelte) Flächen. 
Für Eigentümergemeinschaften gilt 
dies entsprechend.

Erläuterungen zur Selbstauskunft - Bürgerbeteiligung

 

Übersichtsplan 
zu den bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen 

WE-Nr. 0135 

Gemarkung Mustermark Kunden-Nr. 011620120001 
Flurstücke 4711/2 
Lage Lindenstraße 12 
Adressat Müller, Max 

 
Maßstab 1: 300 1 cm in der Zeichnung sind 3 Meter in der Natur 

Legende 

Standarddach  voll versiegelte Flächen 

Begrüntes Dach  wenig versiegelte Flächen 

Begrüntes Dach > 30 cm  Schwach versiegelte Flächen 

Baustelle  Unversiegelte Flächen  

Anlage 3 Zum Verbleib bei Ihren Unterlagen 

 

Luftbild zum Übersichtsplan u. Erhebungsbogen 
 

WE-Nr. 0135 

Gemarkung Mustermark Kunden-Nr. 011620120001 
Flurstücke 4711/2 
Lage Lindenstraße 12 
Adressat Max Müller 

  

 

   

Maßstab 1: 300 1 cm in der Zeichnung sind 3 Meter in der Natur 

Anlage 1 Zum Verbleib bei Ihren Unterlagen 
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Sämtliche Flächen eines 
Grundstücks werden einer 
Versiegelungsart zugeordnet, 
unabhängig davon, ob das 
Niederschlagswasser tatsäch-
lich in die öffentliche Kanali-
sation eingeleitet wird. 
Die Versiegelungsart, zu der 
die Fläche aufgrund der Luft-
bildauswertung zugeordnet 
wurde, ist im Selbstauskunfts-
bogen bereits eingetragen 
und grau unterlegt.



Schritte zur Selbstauskunft

Schritt 3 	
Überprüfen Sie die übermittelten Angaben zu Flächen, 
Anschlussarten und Versiegelungsgraden. 
Wir haben alle Teilflächen Ihres Grundstücks entsprechend der 
Auswertung aus den Luftbildern in der Erhebungstabelle grau 
gekennzeichnet. Soweit die Einstufung zutreffend ist, müssen 
Sie nichts weiter tun. Änderungen hinsichtlich der Versiegelungs-
art können Sie direkt durch Ankreuzen durchführen.
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jedem Fall unterschrieben zurück oder 
geben Sie ihn persönlich im Rathaus 
ab. Alle später eingehenden Einwände 
oder Korrekturen können für die 
Gebührenberechnung nicht mehr be-
rücksichtigt werden. Wir bitten die 
Unterlagen nicht per Fax oder E-Mail 
einzureichen.
Sie bestätigen mit Ihrer Unterschrift die 
entsprechend aufgeführten Einwände 
und Ergänzungen als richtig und wahr-

Die Selbstauskunft unterliegt der so-  
genannten Mitwirkungspflicht im Rah-
men der Rechte und Pflichten des 
Bürgers. Die Angaben des Selbstaus-
kunftsbogens bilden zukünftig die 
Grundlage zur Berechnung der Nie-
derschlagswassergebühr nach dem 
Maßstab der gesplitteten Abwasser-
gebühr. 
Bitte senden Sie den Original-
Selbstauskunftsbogen bis Fristende in 

heitsgemäß (Zustimmung durch Erklär-
ung). Werden die Unterlagen zu einem 
Flurstück nicht zurückgegeben, so gel-
ten die ermittelten Flächendaten (im 
Selbstauskunftsbogen grau gekenn-
zeichnet) als sachlich korrekt, vom 
Bürger akzeptiert und bestätigt (Zu-
stimmung durch Stillschweigen). 

Im einfachsten Fall sind lediglich 
4 Dinge zu erledigen:

 

Übersichtsplan 
zu den bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen 

WE-Nr. 0135 

Gemarkung Mustermark Kunden-Nr. 011620120001 
Flurstücke 4711/2 
Lage Lindenstraße 12 
Adressat Müller, Max 

 
Maßstab 1: 300 1 cm in der Zeichnung sind 3 Meter in der Natur 

Legende 

Standarddach  voll versiegelte Flächen 

Begrüntes Dach  wenig versiegelte Flächen 

Begrüntes Dach > 30 cm  Schwach versiegelte Flächen 

Baustelle  Unversiegelte Flächen  

Anlage 3 Zum Verbleib bei Ihren Unterlagen 

Schritt 1 	
Prüfen Sie die Adressdaten. Notwendige Veränderungen 
der Adresse bzw. Grundbesitzerdaten können Sie in den 
vorgesehenen Feldern auf der zweiten Seite des 
Selbstauskunftsbogens vermerken.

Schritt 2	
Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer und/oder 
E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme für
evtl. Rückfragen an.

Schritt 4 	
Senden Sie den Selbstauskunftsbogen mit Datum und Unter-
schrift bitte innerhalb der Rückgabefrist an das Rathaus zurück.
Nicht unterschriebene Dokumente können nicht als gültige 
Angaben akzeptiert werden. Die Kommune behält sich bei 
nicht unterschriebenen Angaben vor, die versiegelten und 
an die Kanalisation angeschlossenen Flächen auf Basis 
der Luftbildauswertungen festzusetzen.

Sollten Sie bei der Überprüfung der Angaben auf dem Selbstauskunftsbogen bzw. dem Lageplan Abweichungen zur tatsächlichen 
Situation auf Ihrem Grundstück feststellen, können Sie diese unmittelbar in der Flächenübersicht in den entsprechenden Spalten 
eintragen. Alle von Ihnen bekundeten Einwände gegen die grafische Ermittlung der versiegelten Flächen werden seitens der 
Verwaltung geprüft, ggf. auch vor Ort.



Der Selbstauskunftsbogen - Details zu den Versiegelungsarten

Allgemeine Hinweise

Bitte keine Flächenangaben abändern - wir ermitteln im 
Rahmen der Nachbearbeitung die entsprechenden anzu-
rechnenden Flächen anhand Ihrer angegebenen Bemaßung 
im Lageplan (bitte einzeichnen). 
In der Regel wird das Niederschlagswasser einer versiegelten 
Fläche komplett in die öffentliche Kanalisation eingeleitet.
 ‘An die Kanalisation angeschlossen‘ gilt eine Fläche wenn 
anfallendes Niederschlagswasser entweder direkt oder 
indirekt (zum Beispiel durch einen Niederschlagswasserab-
fluss von Stellplätzen über einen Gehweg in Straßeneinläufe) 
in den Kanal gelangt. Wenn Niederschlagswasser anders
weitergenutzt, in einen Vorfluter (Bach, Graben) geleitet wird 
oder komplett versickert, dann vermerken Sie das bitte in den 
Spalten 10 bis 14. Zeichnen Sie sämtliche Änderungen
jeweils immer im beigefügten Lageplan entsprechend ein. 
Betreffen die Änderungen der vorgegebenen Flächen
nur anteilige Teilflächen, vermerken Sie dies bitte ebenfalls.

Erklärungen zu den Spalten 3 bis 9

Spalte 3  |  D1 - Standarddach 
Alle horizontal projizierten Gebäude-Dachflächen inklusive 
der abflusswirksamen Dachüberstände (s. S. 3 rote Broschüre)

Spalte 4  |  D2 - begrüntes Dach 
Alle Dachflächen  von Wohn-, Neben- oder Betriebsgebäuden 
mit einer flächendeckenden Begrünung (Bodenschichtstärke 
zwischen  6 cm und 30 cm)

Spalte 5  |  D3 - begrüntes Dach > 30 cm
Alle Dachflächen von Wohn-, Neben- oder Betriebsgebäuden 
mit mindestens 30 cm starker flächendeckender Begrünung 
(incl. Tiefgaragen)

Spalte 6  |  B1 - vollversiegelte Flächen
Alle versiegelten Flächen z. B. mit Beton, Asphalt, Bitumen, 
bzw. Material vergleichbarer Wasserundurchlässigkeit

Spalte 7  |  B2 - stark versiegelte Flächen
Alle Flächenversiegelungen z. B. in Form von Pflaster- 
und Plattenbelägen mit teilweise wasserdurchlässigen 
Fugen, Verbundsteine, bzw. Material mit vergleichbarer 
Wasserdurchlässigkeit

Spalte 8  |  B3 - wenig versiegelte Flächen
Alle schwach versiegelten Flächen, wie Rasengitter- und 
Porensteine, Schotterrasen, Kies- oder Schotterflächen, 
Rasenfugenpflaster, bzw. Material ähnlicher 
Wasserdurchlässigkeit 

Spalte 9   |  U1 - unversiegelt
Alle Flächen, mit einer natürlichen Bodenbeschaffenheit, 
nicht verdichtet; Beispiele: Acker- und Gartenflächen, Gras, 
Wiesen, Beete

Hinweis
Für befestigte und teilbefestigte Flächen anderer Art gilt der 
Versiegelungsfaktor, der den genannten Versiegelungsarten 
in Abhängigkeit von der Wasserdurchlässigkeit am nächsten 
kommt. Weisen die Grundstücksbesitzer einen anderen Ab-
rechnungsfaktor nach, so kann im Einzelfall eine andere 
Klasse verwendet werden. 

Weitere abwasserspezifische Einzelheiten (Versiegelungs-
arten, Zisternen, etc.) sind bitte den satzungsrechtlichen 
Grundlagen auf Seite 11 und 12 zu entnehmen.

Weitere Details finden Sie in der roten Broschüre
(S. 4,  „Beispiele für Versiegelungsarten“).
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Erklärungen zu den Spalten 10 bis 14 

Spalte 10  |  B4 - kein Kanalanschluss
Wird von der erhobenen Fläche das Niederschlagswasser 
nicht komplett in die Kanalisation entwässert, bestätigen Sie 
dies bitte durch Ankreuzen des Kästchens der betroffenen 
Fläche und streichen die betreffende Fläche aus dem 
Planauszug des Flächenerhebungsbogens. 
Beispiel: Das auf einer Terrasse anfallende Niederschlags-
wasser läuft in die angrenzende Rasenfläche ab und 
versickert dort vollständig. Die Terrassenfläche gilt damit als 
nicht angeschlossen. Wenn Teile angeschlossen sind, muss 
das  entsprechend vermerkt werden.

Spalte 11  |  N1 - Ableitung in Zisternen
Wenn das Niederschlagswasser einer Fläche vollständig 
in eine oder mehrere fest im Boden installierte Zisternen 
für Niederschlagswassernutzung abgeführt wird, tragen 
Sie bitte den betreffenden Kennbuchstaben der Zisterne 
in das entsprechende Kästchen ein. Dieser Kennbuchstabe 
entspricht dem Kennbuchstaben (A, B oder C) in Tabelle „N1 - 
Vorhandene Zisternen“. Hier werden auch nähere Angaben 
zur Zisterne (Nutzungsart, Größe der Wassernutzung (in m3)) 
vermerkt.

Spalte 12  |  N1 - Ableitung in Retentionsmulde
Bei Ableitung und Zwischenspeicherung von Niederschlags-
wasser in einer geeigneten Retentionsmulde mit anschlie-
ßend gedrosselter Abgabe in die Abwasseranlagen, kreuzen 
Sie das bitte hier entsprechend an. Bitte immer zusätzlich in 
Tabelle “N1 – Vorhandene Retentionsmulden“ entsprechende 
Anmerkungen zur Retentionsmulde eintragen, ggf. 
Einzeichnung im Lageplan. 

Spalte 13  |  N2 - Ableitung in Versickerungsanlage
Wenn das Niederschlagswasser über eine Sickermulde, 
ein Mulden-Rigolensystem oder eine vergleichbare Anlage 
(jeweils auf privater Fläche!) mit gedrosseltem Ablauf oder mit 
Notüberlauf den öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen 
zugeführt wird, wird diese Fläche gemäß dem festgelegten 
Faktor reduziert. In diesem Fall ist das Kästchen in Spalte 13 
anzukreuzen mit zusätzlicher Beschreibung in Tabelle „N2 – 
Vorhandene Versickerungsanlagen mit Notüberlauf“ und 
Einzeichnung im Lageplan.

Spalte 14  |  Ableitung in Gewässer/Graben
Wenn das Niederschlagswasser im Rahmen der wasserrecht-
lichen Regelungen direkt in einen Graben oder Bach eingelei-
tet wird, reduziert sich die abflusswirksame Fläche ebenfalls 
entsprechend.

Weitere Details finden Sie in der roten Broschüre
(S. 9 und 10,  „Lexikon wichtiger Begriffe“).
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Der Selbstauskunftsbogen - Details zu den Anschlussarten

Erläuterungen zu den Tabellen N1 und N2 (Zisternen, 
Retentionsmulden und Versickerungsanlagen)
In diesen Tabellen spezifizieren Sie bitte Ihre bereits durch 
Ankreuzen gemachten Ergänzungen / Korrekturen für die
Anschlussarten der betreffenden Teilflächen Ihres 
Grundstücks. In der Bemerkungsspalte beschreiben Sie bitte 
Art und Weise der Niederschlagsnutzung und bezeichnen die 
davon betroffene Teilfläche mit korrespondierender Nummer.
In den meisten Fällen ist nur eine Zisterne vorhanden. Bei 
mehreren Zisternen auf einem Grundstück vermerken Sie
bitte in der Tabelle „N1 Vorhandene Zisternen“ unbedingt die 
entsprechenden Angaben genau in der Zeile, die der in
Spalte 11 eingetragenen Kennung (A, B oder C) entspricht.

Spalten 10 - 14, Selbstauskunftsbogen Teil 1 Tabellen N1 und N2, Selbstauskunftsbogen Teil 2



Alle versiegelten Flächen sind 
anhand des Luftbildes im 
Selbstauskunftsbogen bereits 
korrekt klassifiziert. 
Sie erkennen die Klassifizierung 
an der grauen Unterlegung. 
Wenn alles stimmt, brauchen 
Sie für diese Flächen keine 
Korrekturen vorzunehmen. 

Beispiel 1: Alle erfassten Flächen des Selbstauskunftsbogens sind korrekt

Ausfüllhilfe und Fallbeispiele für den Selbstauskunftsbogen
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Bitte fügen Sie als Nachweis 
Ihrer Änderungen die entsprech-
enden Unterlagen (Fotos, Pläne, 
Herstellerinformationen, etc. …) 
bei.

Fläche 6 ist im Lageplan 
und im Selbstauskunftsbogen 
als vollversiegelte Fläche (B1) 
klassifiziert. 
Ihre Angaben: 
Diese Fläche ist stark versiegelt, 
deshalb kreuzen Sie „stark 
versiegelte Fläche (B2)“ an.

Beispiel 2: Änderung der Versiegelungsart (B1 wird B2) 

 

Übersichtsplan 
zu den bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen 

WE-Nr. 0135 

Gemarkung Mustermark Kunden-Nr. 011620120001 
Flurstücke 4711/2 
Lage Lindenstraße 12 
Adressat Müller, Max 

 
Maßstab 1: 300 1 cm in der Zeichnung sind 3 Meter in der Natur 

Legende 

Standarddach  voll versiegelte Flächen 

Begrüntes Dach  wenig versiegelte Flächen 

Begrüntes Dach > 30 cm  Schwach versiegelte Flächen 

Baustelle  Unversiegelte Flächen  

Anlage 3 Zum Verbleib bei Ihren Unterlagen 

1

2

3

4

5

6

7

Fläche Nr. 7 ist im Lageplan 
und im Selbstauskunftsbogen 
als vollversiegelte Fläche (B1) 
klassifiziert. 
Ihre Angaben: 
Diese Fläche ist nicht an die 
Kanalisation angeschlossen.
Diese Fläche entwässert in den 
Garten, deshalb kreuzen Sie 
„kein Kanalanschluss (B4)“ an.

Beispiel 3: Änderung der Anschlussart - kein Kanalanschluss (B1 wird B4)

 

Übersichtsplan 
zu den bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen 

WE-Nr. 0135 

Gemarkung Mustermark Kunden-Nr. 011620120001 
Flurstücke 4711/2 
Lage Lindenstraße 12 
Adressat Müller, Max 

 
Maßstab 1: 300 1 cm in der Zeichnung sind 3 Meter in der Natur 

Legende 

Standarddach  voll versiegelte Flächen 

Begrüntes Dach  wenig versiegelte Flächen 

Begrüntes Dach > 30 cm  Schwach versiegelte Flächen 

Baustelle  Unversiegelte Flächen  

Anlage 3 Zum Verbleib bei Ihren Unterlagen 

1

2

3

4

5

6

7



Beispiel 4: Änderung der Anschlussart - Ableitung in eine Zisterne (B1 wird N1) 

Das Regenwasser der Flächen Nr. 2 und 3 - Dachflächen -  wird in eine Zisterne abgeleitet.
Ihre Angaben: 	 1. Sie tragen in Teil 2 des Selbstauskunftsbogens das Volumen der Zisterne ein.
				    2. Sie kreuzen die Art der Brauch- bzw. Gartenwassernutzung entsprechend an.
				    3. Sie tragen den Kennbuchstaben in die Tabelle in Teil 1 des Selbstauskunftsbogens ein.

Beispiel 5: Änderung bestehender Flächen / Ergänzung neuer Flächen
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Übersichtsplan 
zu den bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen 

WE-Nr. 0135 

Gemarkung Mustermark Kunden-Nr. 011620120001 
Flurstücke 4711/2 
Lage Lindenstraße 12 
Adressat Müller, Max 

 
Maßstab 1: 300 1 cm in der Zeichnung sind 3 Meter in der Natur 

Legende 

Standarddach  voll versiegelte Flächen 

Begrüntes Dach  wenig versiegelte Flächen 

Begrüntes Dach > 30 cm  Schwach versiegelte Flächen 

Baustelle  Unversiegelte Flächen  

Anlage 3 Zum Verbleib bei Ihren Unterlagen 

A
A

5 m3

1

2

3

4

5

6

7

3.1. 2.

 

Übersichtsplan 
zu den bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen 

WE-Nr. 0135 

Gemarkung Mustermark Kunden-Nr. 011620120001 
Flurstücke 4711/2 
Lage Lindenstraße 12 
Adressat Müller, Max 

 
Maßstab 1: 300 1 cm in der Zeichnung sind 3 Meter in der Natur 

Legende 

Standarddach  voll versiegelte Flächen 

Begrüntes Dach  wenig versiegelte Flächen 

Begrüntes Dach > 30 cm  Schwach versiegelte Flächen 

Baustelle  Unversiegelte Flächen  

Anlage 3 Zum Verbleib bei Ihren Unterlagen 

11,5m 3m8

Ihre Angaben: 
1. Zeichnen Sie die zu 
ändernde Fläche im Lageplan 
ein. Geben Sie der neuen 
Fläche eine fortlaufende 
Nummer  (hier Nr. 8) und 
tragen Sie eindeutige 
Längenmaße ein - keine 
Angabe von Flächengrößen!
2. Übertragen Sie Ihre Angaben 
(Nummer, Versiegelungs- oder 
Anschlussart) in den Selbstaus-
kunftsbogen.

1

2

3

4

5

6

7

1.

8
92.Ihre Angaben: 

1. Zeichnen Sie die zusätz-
liche Fläche im Lageplan 
ein. Geben Sie der neuen 
Fläche eine fortlaufende 
Nummer (hier Nr. 9) und 
tragen Sie eindeutige 
Längenmaße ein - keine 
Angabe von Flächengrößen!
2. Übertragen Sie Ihre Angaben 
(Nummer, Versiegelungs- oder 
Anschlussart) in den Selbstaus-
kunftsbogen.

 

Übersichtsplan 
zu den bebauten und befestigten (versiegelten) Flächen 

WE-Nr. 0135 

Gemarkung Mustermark Kunden-Nr. 011620120001 
Flurstücke 4711/2 
Lage Lindenstraße 12 
Adressat Müller, Max 

 
Maßstab 1: 300 1 cm in der Zeichnung sind 3 Meter in der Natur 

Legende 

Standarddach  voll versiegelte Flächen 

Begrüntes Dach  wenig versiegelte Flächen 

Begrüntes Dach > 30 cm  Schwach versiegelte Flächen 

Baustelle  Unversiegelte Flächen  

Anlage 3 Zum Verbleib bei Ihren Unterlagen 

11,5m 3m9
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1.

 Flächen sind aufgrund verschiedener Versiegelungsarten zu teilen

Ergänzung neuer Flächen

Füllen Sie den Selbstauskunftsbogen anhand dieser 
Beispiele entsprechend den Gegebenheiten Ihres 
Grundstücks aus.

Auch in Zukunft gilt: Sollten sich Flächen, 
Versiegelungs- oder Anschlussarten ändern, 
sind diese meldepflichtig! 



Rückgabe Ihrer Selbstauskunftsunterlagen

Selbstauskunftsbogen Teil 1

Übersichtsplan
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1. Prüfen Sie alle Angaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit.
2. Legen Sie bitte Ihren Selbstauskunftsunterlagen alle zusätzlichen Angaben und Nachweise bei.
2. Senden Sie den unterschriebenen und ggf. geänderten Selbstauskunftsbogen 
     sowie den Übersichtsplan im Original innerhalb der Rückgabefrist an das Rathaus zurück.

Im Selbstauskunftsbogen haben Sie Angaben zu den 
verschiedenen Versiegelungsarten, Versiegelungsgraden und 
Anschlussarten zu Ihrem Grundstück gemacht, die Angaben 
Ihrerseits geprüft, ggf. korrigiert und ergänzt. 

Im Übersichtsplan haben Sie die entsprechenden Korrekturen 
oder Veränderungen Ihrer überbauten Flächen nachvollziehbar 
eingetragen. 

Ihre Erklärungen und Angaben sind Grundlage 
zur Festsetzung der Niederschlagswassergebühr.

Wir danken Ihnen für Ihre kooperative 
Zusammenarbeit und Mitwirkung bei der 
Einführung der gesplitteten Abwassergebühr. 
Die Mitarbeiter unserer Verwaltung stehen Ihnen 
bei weiteren Fragen gerne zur Verfügung. 

Selbstauskunftsbogen Teil 2



Nein, im Rahmen des Selbstauskunfts-
verfahrens erhalten Sie einen Plan, in 
dem die befestigten Flächen markiert 
und die Flächengrößen benannt sind.
Wie hoch ist die anteilige Nieder-
schlagswassergebühr in € / m2 versie-
gelte Fläche?
Diese Angaben werden nach der Aus-
wertung der Befliegungsdaten und dem 
Einarbeiten der Rückläufer aus den 
Selbstauskunftsbögen erfolgen. Erst 
dann stehen Daten über die versiegel-
ten Flächen zur Verfügung, die die 
Grundlage zur Kalkulation und Fest-
setzung der Niederschlagswasserge-
bühr bilden.
Können falsche Verbraucherangaben 
festgestellt werden?
Unterschiede im Vergleich der Daten 
aus der Befliegung und der Selbst-
auskunft werden im Dialog mit dem 
Verbraucher geklärt. Bedingt durch die 
große Datenflut bei der Erfassung der 
Erstbestände erstreckt sich eine Über-
prüfung der Daten auch auf die Folge-
jahre.
Muss ich durch die gesplittete Abwas-
sergebühr mehr bezahlen als vorher?
Für Grundstücke mit einer hohen Flä-
chenversiegelung, z. B. Einkaufszent-
ren und Hallenbauten, können die Ab-
wassergebühren steigen. Bei Mehr-

Wie kann ich mich informieren und Fra-
gen stellen?
Nach dem Versand der Unterlagen 
haben Sie die Möglichkeit, eine an-
gegebene Telefonnummer anzurufen. 
Dort erhalten Sie kompetente Auskunft. 
Hinzu kommen Sondersprechzeiten im 
Rathaus (werden noch bekannt ge-
geben) sowie Informationen auf der 
Homepage.
Wie kann ich künftig Gebühren sparen?
Beim Schmutzwasser: 
• 	indem man den Frischwasserver-	
	 brauch bewusst reduziert,
• 	das in Zisternen gefasste Wasser zur 	
	 Grauwassernutzung (z. B. als Gieß-	
	 wasser) nutzt.
Beim Niederschlagswasser:
•	 Entsiegelung vorhandener 		
	 wasserundurchlässiger Flächen,
• 	Gründächer,
• 	Versickerungsanlagen,
• 	Zisternen,
• 	Verwendung von Baustoffen mit 	
	 erhöhter Versickerungsfähigkeit,
• 	Rückhaltung bzw. gedrosselte 		
	 Ableitung,
• Versickerung auf dem Grundstück,
• direktes Ableiten 
	 z. B. in Bäche oder Gräben.
Muss ich als Verbraucher mein Grund-
stück selbst vermessen?

familienhäusern mit wenig befestigter 
Fläche können sie sinken. Für Verbrau-
cher mit mittleren befestigten Flächen 
und mittlerem Wasserverbrauch kann 
die Abwassergebühr in etwa gleich 
hoch sein.
Was ist die reduzierte, versiegelte Flä-
che (= zu veranlagende Fläche)?
Die überbauten sowie die weiteren be-
festigten Grundstücksflächen werden 
einem Versiegelungsfaktor zugeordnet. 
Das Produkt aus diesen Werten wird zur 
Gebührenermittlung herangezogen.
Tatsächliche Fläche x Versiegelungs-
faktor = reduzierte versiegelte Fläche
Können mit Zisternen oder Versicker-
ungsanlagen Vergünstigungen erreicht 
werden?
Bei Einhaltung der Mindestanforder-
ungen (siehe satzungsrechtliche Grund-
lagen, S. 11 + 12) können Zisternen oder 
Versickerungsanlagen die Nieder-
schlagswassergebühren mindern. Für 
das als Brauchwasser im Haushalt ge-
nutzte Regenwasser (z. B. WC-Spülung) 
fallen üblicherweise Schmutzwasser-
gebühren an.
Was sollte ich heute bei einem Neubau 
beachten?
Es ist zweckmäßig und sinnvoll, die 
Nutzung des Niederschlagswassers be-
reits bei der Gebäude- und Freiflächen-

Häufige Fragen
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sind dauerhaft mit Regenwasser ge-
speiste und für Haus oder Garten 
genutzte Wasserspeicher oder Zister-
nen.
Wie wird die neue gesplittete Abwas-
sergebühr berechnet und ab wann gilt 
sie? 
Grundlage für die Schmutzwasserge-
bühr ist auch weiterhin das verbrauchte 
Frischwasser. Zur Ermittlung der ab-
geleiteten Niederschlagswassermenge 
wird der Flächenmaßstab angewandt. 
Hierzu werden sämtliche versiegelten 
Flächen, die an Einrichtungen zur Ab-
wasserbeseitigung (z. B. an die Kanali-
sation) angeschlossen sind, für jedes 
Grundstück erhoben. Die Höhe der je-
weils anteiligen Gebühr errechnet sich 
durch Multiplikation der jeweiligen 
Maßstäbe (Kubikmeter bei der 
Schmutzwassergebühr, Quadratmeter 
bei der Niederschlagswassergebühr). 
Diese werden dann in den satz-
ungsrechtlichen Grundlagen festgelegt. 
Auch den Zeitpunkt der Einführung 
regeln die noch zu beschließenden 
kommunalen Satzungen.
Wie werden spätere Veränderungen der 
Flächen berücksichtigt?
Die Feststellung von Grundstücksflä-
chen zur Erhebung der gesplitteten Ab-
wassergebühr ist kein starres Gebilde, 

planung zu berücksichtigen. Eine Nut-
zung von Niederschlagswasser sowohl 
für die WC-Spülung als auch für die 
Waschmaschinennutzung (z. T. anzei-
ge- oder genehmigungspflichtig!) oder 
zur Gartenbewässerung kann sinnvoll 
sein. Bei der Auswahl von Baustoffen 
für die Freiflächengestaltung (z. B. Hof-
flächen) ist auf die Versickerungsfähig-
keit zu achten.
Was sollte ich bei einer anstehenden 
Umbaumaßnahme beachten?
Eine Gebäudesanierung bietet vielfäl-
tige Möglichkeiten zur Berücksichtigung 
der Nutzung von Niederschlagswasser. 
So können z. B. neue Wasserleitungen 
zu WCs und Waschmaschinen verlegt 
werden, damit gespeichertes Nieder-
schlagswasser sinnvoll genutzt werden 
kann. Bei Dachumbauten kann z. B. mit 
neuen Regenfallrohren das Nieder-
schlagswasser in eine Zisterne oder Ver-
sickerungsanlage geleitet werden. Wird 
eine neue Heizung eingebaut, so kann 
z. B. der Einbau eines Erdtanks mit dem 
Bau einer Zisterne gekoppelt werden.
Warum fließt die Nutzung einer Regen-
tonne nicht mit in die Gebührener-
mittlung ein? 
Regentonnen sind ortsveränderliche 
Behälter, die nicht dauerhaft über das 
ganze Jahr genutzt werden. Relevant 

sondern soll bei Bedarf fortgeschrieben 
und angepasst werden. Änderungen 
der maßgeblichen Flächen sollen der 
Gemeindeverwaltung in Ihrem eigenen 
Interesse mitgeteilt werden. Gebühren-
relevante Änderungen werden dann bei 
den folgenden Gebührenberechnungen 
berücksichtigt. Die Änderungsmitteilung 
bedarf der schriftlichen Form. Maß-
gebliche Änderungen sind insbeson-
dere:
• 	Veränderung der Grundstücks-
	 bebauung (z. B. Anbauten), 
• 	Flächenbefestigungen 
	 (z. B. Schaffung von KfZ-Stellplätzen),
• 	Flächenentsiegelung,
• 	Einbau von Zisternen oder Errichtung 	
	 von Versickerungsanlagen, die 		
	 allesamt Einfluss auf die Ableitung 	
	 von Niederschlagswasser haben.
Bezahlt die Kommune auch für ihre 
Straßenflächen, da auch dort Regen-
wasser eingeleitet wird?
Ja, auch die Gemeinde wird entsprech-
end der angeschlossenen Flächen und 
Befestigungsarten (Gebäude, Straßen, 
öffentliche Plätze), wie alle Grund-
stückseigentümer behandelt und an 
den Kosten der Oberflächenwasserent-
sorgung beteiligt.
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